
 

Seite 1 von 1 

Landesgeschäftsstelle 
 
Schmidtstedter Str. 9 
D-99084 Erfurt 

 
Telefon: 0361.6547521 
Telefax: 0361.6547522 
E-Mail:  post@dbbth.de 
www.thueringer-beamtenbund.de 
 

Erfurt, 11. September 2020 

tb
b
-k
o
n
k
r
e
t 

 
BAG Urteil zur Eingruppierung  

 
tbb und DJG fordern Überprüfung der Eingrup-
pierung aller Justizfachangestellter 

 
 
 
Nach dem Urteil des Bundesarbeitsgerichtes über die Eingruppie-
rung einer Beschäftigten in einer Serviceeinheit bei einem Amts-
gericht fordern die DJG Deutsche Justiz Gewerkschaft Thüringen und der 
tbb beamtenbund und tarifunion thüringen eine generelle Überprüfung 
der Eingruppierung vom Dienstherrn. 
 
 
 

Das BAG hatte am 9. September 2020 entschieden, dass die Tätigkeit einer 
Beschäftigten in einer Serviceeinheit bei einem Amtsgericht das Tätig-
keitsmerkmal der Entgeltgruppe 9a Fallgruppe 2 Teil II Abschnitt 12.1 der 
Entgeltordnung zum TV-L (TV-L EntgeltO) erfüllt, wenn innerhalb von Ar-
beitsvorgängen, die mindestens die Hälfte der Gesamtarbeitszeit ausma-
chen, schwierige Tätigkeiten in rechtlich erheblichem Ausmaß erbracht 
werden müssen. Dabei kann auch die gesamte Tätigkeit der Beschäftigten 
aus einem einheitlichen Arbeitsvorgang bestehen. Maßgeblich für die Be-
stimmung des Arbeitsvorgangs sei allein das Arbeitsergebnis, nicht die ta-
rifliche Wertigkeit der Einzeltätigkeiten. 

Schwierigen Tätigkeiten in rechtlich erheblichem Umfang 

Bei der Bewertung der Arbeitsvorgänge genügt es für die Erfüllung der ta-
riflichen Anforderung der „schwierigen Tätigkeiten“, wenn solche inner-
halb des jeweiligen Arbeitsvorgangs in rechtlich erheblichem Umfang an-
fallen. Nicht erforderlich ist, dass innerhalb eines Arbeitsvorgangs schwie-
rige Tätigkeiten ihrerseits in dem von § 12 Abs. 1 Satz 4 und 7 TV-L be-
stimmten Maß - vorliegend also mindestens zur Hälfte, zu einem Drittel 
oder zu einem Fünftel - anfallen. Diese nach den tarifvertraglichen Rege-
lungen maßgebliche Grundregel gilt uneingeschränkt auch bei einer Ein-
gruppierung nach den besonderen Tätigkeitsmerkmalen für Beschäftigte 
bei Gerichten und Staatsanwaltschaften (Teil II Abschnitt 12.1 TV-L Ent-
geltO). Entgegen der Auffassung des beklagten Landes steht dieser Ausle-
gung nicht ein anderer Wille der Tarifvertragsparteien entgegen. Ein sol-
cher hat in den tarifliche Eingruppierungsbestimmungen nicht den erfor-
derlichen Niederschlag gefunden. 

Pressemitteilung des BAG: http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-
bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=pm&Da-
tum=2020&nr=24506&pos=0&anz=30&titel=Eingruppierung_einer_Be-
sch%E4ftigten_in_einer_Serviceeinheit_bei_einem_Amtsgerich 
 


